
Gemeinde Witzin
Beschluss - Nr.:BVW-081/2013

Betr.:   Beschluss über das vorläufige Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Witzin 
für das Haushaltsjahr 2013

Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
19.03.2013 Ausschuss für Finanzen Witzin
25.04.2013 Gemeindevertretung Witzin

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Amt  für Finanzen  II/to             25.02.2013

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

     



Begründung:

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller 
Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu 
erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen 
dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf 
Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der 
Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).

Das Haushaltssicherungskonzept wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Es ist über den 
Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung ist bei negativen 
Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung 
zu beschließen. 

Bezweckt wird hiermit, den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald wiederzuerlangen oder eine 
drohende Fehlentwicklung zu verhindern.

Ein endgültiges Haushaltskonsolidierungskonzept ist durch die Gemeindevertretung bis 30.09.2013 zu 
beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung beschließt das vorläufige Haushaltskonsolidierungskonzept 2013.
2. Das endgültige Haushaltskonsolidierungskonzept ist bis zum Ende des 3. Quartals 2013 zu 

beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 


	Vorlage

